
   

  

 

Stadtrat 
 

  

 
Botschaft an den Gemeinderat 
 
Baurechtsvertrag mit dem Centro Italiano di Kreuzlingen, Viale Italia 1, 8280 Kreuzlingen / 
Verlängerung um drei Jahre (2026 – 2028)  
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Stadtrat beantragt Ihnen, dem Abschluss einer Verlängerung des Baurechtsvertrags mit 
dem Centro Italiano di Kreuzlingen um drei Jahre zuzustimmen. 
 
 
1 Ausgangslage 

1990 wurde der Verein "Centro Sportivo Italiano Kreuzlingen" als Dachorganisation der 
Vereine FC Kreuzlingen-Italica (Fussball), Bocciaclub (Boccia), Club Ciclistico (Velo) und 
Circolo Culturale Realtà Nuova (Kultur) gegründet. 1995 erfolgte die Namensänderung 
in "Centro Italiano Kreuzlingen" (CIK). Ziel dieser Gründung war, die zahlreichen auto-
nomen Vereine, denen Italienerinnen und Italiener angehören, unter einem Dach zu 
vereinen. 
 
Der aktuelle Baurechtsvertrag läuft per 31. Dezember 2025 aus (Beilage 1). Am 14. De-
zember 2017 stimmte der Gemeinderat einem neuen Baurechtsvertrag zu. Dieser 
wurde am 11. Juni 2018 öffentlich beurkundet (Beilage 2). Jedoch hat die Grundbuch-
eintragung bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattgefunden, da die gemäss Baurechts-
vertrag rechtskräftige Baubewilligung noch nicht vorliegt.  
 
 

2 Entwicklung Centro Italiano Kreuzlingen – Rückblick 
In den vergangenen Jahren gab es viele personelle Wechsel, und auch die finanziellen 
Rahmenbedingungen waren für den Verein anspruchsvoll. Die Stadt suchte immer ak-
tiv das Gespräch mit Vertretern des CIK. So fand ein erster Austausch am 3. März 2023 
mit folgenden Personen statt: Giuseppe Chillari, Michele Schiavone, Christian Manser, 
Mario di Pippo, Giacomo Scarascia. Seitens der Stadt waren Stadtpräsident Thomas 
Niederberger und Stadtschreiber Michael Stahl involviert. Seitens des Vereins wurde 
hervorgebracht, dass das CIK wieder zu einem italienischen Treffpunkt werden soll. Die 
Vertreter des Vereins versprachen, mit einer Bank das Gespräch um eine finanzielle 
Unterstützung zu suchen. 
 
Am 3. September 2024 fand ein erneuter Austausch statt. Seitens CIK waren Mario di 
Pippo, Giacomo Scarascia und Rocco Oliva anwesend. Die Stadt wurde wieder durch 
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Stadtpräsident Thomas Niederberger und Stadtschreiber Michael Stahl vertreten. In 
diesem Gespräch wurden seitens CIK diverse Punkte aufgezeigt – finanzieller wie bau-
licher Natur –, die eine grosse Herausforderung darstellten. Wie in jedem Gespräch 
wurde durch die Stadt hervorgehoben, dass der aktuelle Vertrag per 31. Dezember 
2025 auslaufen werde. Seitens CIK wurde versprochen, die Probleme zu lösen bzw. 
aktiv anzugehen.  
 
Am 17. Februar 2025 fand ein drittes Gespräch statt. Neben Stadtpräsident Thomas 
Niederberger und Stadtschreiber Michael Stahl nahmen seitens CIK Mario di Pippo, 
Rocco Oliva und Fabrizio Ribezzi teil. In diesem Gespräch wurde um etwas Geduld ge-
beten. Ziel sei es, im Jahr 2025 das Baugesuch einzureichen. Wird hingegen ein Bau-
gesuch im Verlauf des Sommers 2025 eingereicht, wird kaum eine rechtskräftige Bau-
bewilligung bis Ende 2025 vorliegen. Somit würde per 31. Dezember 2025 der Heimfall 
ausgelöst.  
 
 

3 Verlängerung Baurechtsvertrag 
In einem Schreiben an den Verein wurde kommuniziert, dass der Stadtrat Kreuzlingen 
bereit ist, eine Verlängerung des Baurechtsvertrags um drei Jahre beim Gemeinderat 
zu beantragen (Beilage 3). In diesem Schreiben wird jedoch die Forderung festgehal-
ten, dass bis zum 31. Juli 2025 ein Baugesuch bei der Bauverwaltung eingereicht wer-
den muss. Sollte keine Einreichung des geforderten Gesuchs bis am 31. Juli 2025 erfol-
gen, behält sich der Stadtrat vor, in der Gemeinderatssitzung vom 4. September 2025 
die Rückweisung des Geschäfts zu beantragen. Dieses Vorgehen ist leider erforderli-
che, damit sich die ganze Situation mit dem CIK nicht weitere drei Jahre verzögert. Des 
Weiteren muss auch ein Brandschutzkonzept mit Brandschutzplänen eingereicht wer-
den.   
  
In einem Nachtrag zum aktuellen Baurechtsvertrag soll eine Verlängerung bis zum 
31. Dezember 2028 erwirkt werden (Beilage 4). Die übrigen Bestimmungen bleiben 
bestehen.  
 
 

4 Zusammenfassung 
Die personellen Veränderungen sowie die finanziellen Herausforderungen der letzten 
Jahre waren für das Centro Italiano Kreuzlingen sehr belastend. Nichtsdestotrotz ist 
das Centro Italiano Kreuzlingen ein wichtiger Treffpunkt in Kreuzlingen. Es dient einer-
seits dem kulturellen Austausch, andererseits werden auch verschiedene Firmen- und 
Vereinsveranstaltungen dort durchgeführt. In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung 
des Gebiets Seezelg, ausgelöst durch das Reka-Dorf, könnte das Centro Italiano Kreuz-
lingen weiter an Bedeutung gewinnen.  
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Sehr geehrter Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Stadtrat beantragt Ihnen,  
 
dem Baurechtsvertrag mit dem Centro Italiano di Kreuzlingen, Viale Italia 1, 8280 Kreuzlin-
gen / Verlängerung um drei Jahre (2026 – 2028)  
 
zuzustimmen. 
 
 
Kreuzlingen, 27. Mai 2025  
 
Stadtrat Kreuzlingen 
 
Thomas Niederberger, Stadtpräsident 
 
 
 
Michael Stahl, Stadtschreiber 
 
 
 
Beilagen 
1. Baurechtsvertrag CIK 17. Oktober 1990 
2. Baurechtsvertrag CIK 11. Juni 2018 
3. Brief Centro Italiano Verlängerung Baurechtsvertrag 
4. Baurechtsvertrag mit Verlängerung 
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Baurechtsvertrag 
 

 
 
Zwischen der 
 
Stadt Kreuzlingen, 8280 Kreuzlingen, 

vertreten durch Thomas Niederberger, Stadtpräsident und Michael Stahl, Stadtschreiber 
 
- als Baurechtsgeberin - 
 
 
und dem Verein 
 
CIK Centro Italiano di Kreuzlingen, Viale Italia, Postfach 257, 8280 Kreuzlingen 
 
vertreten durch Giuseppe Scarascia, Präsident und Bianca Scarascia, Vize-Präsidentin 
 
- als Baurechtsnehmer - 

 
wird folgender Nachtrag zur Dienstbarkeit Nr. 7304.o671 vom 17.10.1990, Beleg 880o 
abgeschlossen: 
 

 
Präambel 
 
Das Baurecht wurde bis 31. Dezember 2025 vereinbart. Gemäss Art. 655 Abs. 3 Ziff. 2 ZGB 
kann die Dienstbarkeit als selbständiges und dauerndes Recht an einem Grundstück in das 
Grundbuch aufgenommen werden, wenn sie auf wenigstens 30 Jahre oder auf unbestimmte 
Zeit begründet ist.  
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen den Vertragsparteien 
der folgende Nachtrag vereinbart. 
 
 

Nachtrag zum Baurecht 
 
Die im Baurechtsvertrag vom 17.10.1990 unter Litera b "Dauer des Baurechts", aufgeführte 
Bestimmung "Dauer bis und mit dem 31. Dezember 2025" wird aufgehoben und durch die 
nachstehende Bestimmung ersetzt: 
 
Dauer 
 
Das Baurecht wird um 3 Jahre verlängert und bis am 31. Dezember 2028 vereinbart. 
 
 

- - - - -  
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Weitere Bestimmungen 
 
1. Die übrigen Bestimmungen der Dienstbarkeit bleiben unverändert bestehen. 
 
2. Die Gebühren für diesen Nachtrag werden vom Baurechtsnehmer bezahlt. 

 
3. Der Stadtrat der Politischen Gemeinde Kreuzlingen hat dem vorliegenden Vertrag 

anlässlich seiner Sitzung vom * zugestimmt.  
 
Die Genehmigung durch den Gemeinderat der Politischen Gemeinde Kreuzlingen vom * 
liegt vor und die Frist nach Art. 14 der Gemeindeordnung ist unbenutzt abgelaufen.  
 
Die dingliche Eintragung im Grundbuch kann erst nach Ablauf der fakultativen 
Referendumsfrist erfolgen. Diese beträgt 3 Monate. Sie beginnt am * und dauert bis *. 
 
Die Mitglieder des Vereins Tierpark haben diesem Rechtsgeschäft mit Beschluss vom * 
zugestimmt.  

 
 
 

- - - - - 
 
 
 
So vereinbart und abgeschlossen: 
 
 
Kreuzlingen, * 
 
 
 
Die Baurechtsgeberin: Der Baurechtsnehmer: 
 
Stadt Kreuzlingen CIK Centro Italiano di Kreuzlingen 
 
 
 
………………………………………….. …………………………………………… 
Thomas Niederberger, Stadtpräsident Giuseppe Scarascia, Präsident 
 
 
 
 
………………………………………….. …………………………………………… 
Michael Stahl, Stadtschreiber Bianca Scarascia, Vize-Präsidentin 
 
  

RB
Textfeld
CIK Centro Italiano di Kreuzlingen
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Öffentliche Beurkundung Nr.  
 
Diese Urkunde enthält den mir mitgeteilten Parteiwillen und ist von den Vertragsparteien in 
meiner Gegenwart selbst gelesen worden. 
Die im Gesetz und in der Verordnung vorgeschriebenen Formen wurden eingehalten. 
 
Kreuzlingen, * 
 

Grundbuchamt Kreuzlingen 
Der Grundbuchverwalter 

 
 
 

Michael Heidegger 
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Anmeldung 
 

 
 
Gestützt auf den vorstehenden Nachtrag wird zur Eintragung in das Grundbuch Kreuzlingen 
angemeldet: 
 
- Nachtrag zur Dienstbarkeit Nr. 7304.o671 vom 17.10.1990 auf Grundstück Nr. 6406 

Neue Frist: 31. Dezember 2028 
 

 
 
Kreuzlingen, * 
 
 
 
Die Baurechtsgeberin: Der Baurechtsnehmer: 
 
Stadt Kreuzlingen CIK Centro Italiano di Kreuzlingen 
 
 
 
………………………………………….. …………………………………………… 
Thomas Niederberger, Stadtpräsident Giuseppe Scarascia, Präsident 
 
 
 
 
………………………………………….. …………………………………………… 
Michael Stahl, Stadtschreiber Bianca Scarascia, Vize-Präsidentin 
 
 




